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Die Gemeinnützigkeit im W ohnungswesen
Dr. Brecht, Köln

h l i"
D ie gemeinnützigen W ohnungsunternehm en heu

tiger Prägung sind M itte des vergangenen Jah r
hunderts entstanden. Dabei ist charakteristisch, daß 
die damaligen Gründungen überwiegend die Rechts
form der Aktiengesellschaft oder überhaupt die Gesell
schaftsform hatten, noch nicht die der Genossen
schaften. Sie sind erst später eine typische Unterneh
mungsform in diesem W irtschaftszweig geworden.
Ferner ist charakteristisch, daß diesen ersten Grün
dungen nicht Selbsthilfebestrebungen zugrundelagen, 
wie sie heute noch in den Genossenschaften und in 
vielen anderen W ohnungsunternehm en maßgebend 
sind. Es handelte sich vielm ehr um Gründungen, die 
in ihrem Ursprung auf humanitäre, karitative und 
sozialreformerische Bestrebungen zurückgehen, insbe
sondere Bestrebungen aus kirchlichen Kreisen, von 
Fabrikanten, die die W ohnungsversorgung für ihre 
Betriebsangehörigen sicherstellen wollten, und anderer 
sozialreformerisch eingestellter Kreise, denen die un
zulängliche Versorgung der arbeitenden Bevölkerung 
mit W ohnungen in der Entfaltung der modernen Indu
striewirtschaft Wirtschafts- und sozialpolitisch Sorge 
bereitete. Ein großer Teil dieser ersten Gründungen 
war auf die Errichtung und spätere Eigentumsüber
tragung und V eräußerung von Ein- und Zweifamilien
häusern abgestellt. Der Gedanke der Eigentumsförde
rung für die arbeitende Bevölkerung hat in diesen 
hum anitären und sozialreformerischen Bestrebungen 
damals schon eine sehr große Rolle gespielt.
Erst allmählich, zum Teil ein oder zwei Jahrzehnte 
später, w urde auch die Errichtung und dauernde Be
wirtschaftung von M ietwohnungen in  den Aufgaben
kreis einbezogen. Mit der Organisierung der A rbeiter
schaft in den industriellen und großstädtischen Berei
chen, mit dem Bewußtwerden der Lage der A rbeiter
schaft sind dann parallel zu diesen hum anitären Zielen 
Selbsthilfebestrebungen aus den durch die W ohnungs
not und den W ohnungsmangel betroffenen Bevölke
rungskreisen äufgekommen. Sie entfalteten sich in der 
Rechtsform der Genossenschaft als der typischen Form 
von Selbsthilfezusammenschlüssen der durch die W irt
schaftslage bedrückten und bedrohten Konsumenten
kreise. 1862 ist der erste Vorläufer einer Genossenschaft 
in Hamburg entstanden, 1885 eine größere Genossen
schaft in Hannover, die nun gleichzeitig auch die Spar
kraft der W ohnungskonsumenten mobilisierte (Spar
und Bauverein) und die dann auch bald in größerem 
Stile dazu überging, M ietwohnungen aus dieser Selbst
hilfeleistung heraus für die arbeitende Bevölkerung zu 
schaffen. Manche Gründungen aus dieser ersten Zeit 
sind untergegangen (namentlich auch Genossenschaf
ten), solange das Prinzip der beschränkten Haftpflicht 
bei den Genossenschaften noch nicht galt. Erst nach 
Erlaß des Genossenschaftsgesetzes von 1889 konnte 
sich die Genossenschaft als Unternehmenstyp in der 
W ohnversorgung sehr stark  und schnell entfalten.

Zu diesen zwei Entwicklungsgrundlagen kam — zuerst 
kurz vor dem ersten W eltkrieg — die Gründung von 
W ohnungsunternehm en unter dem A spekt kommunaler 
oder betriebsfürsorgerischer Wohnungspolitik, indem 
sowohl Gemeinden als auch Industrieunternehmen 
eigene W ohnungs - Unternehmen gründeten, die an 
Stelle eines kommunalen oder betrieblichen Regie
wohnungsbaus (wie er beispielsweise in England und in 
W ien vorherrschend ist) und abgetrennt von der kom
munalen und betrieblichen Verwaltung die Wohnungs
bauaufgaben beweglicher, schlagkräftiger und von dem 
politischen W echselspiel losgelöst durchführen konn
ten. Ähnliches galt für Industriebetriebe, namentlich 
für Großunternehmen, die an Stelle eines betriebs
eigenen W erkwohnungsbaus die betrieblichen Auf
gaben der W ohnungsversorgung für die Betriebsange
hörigen durch spezialisierte, verselbständigte und nur 
wohnungswirtschaftlich ausgerichtete Sonderunter
nehmen durchführen ließen. Dieser Zweig hat hinsicht
lich der Rechtsform vor allem das W ohnungsunter
nehmen als Aktiengesellschaft oder GmbH stark  ge
fördert, so daß heute innerhalb des Gesamtbereichs 
der gemeinnützigen W ohnungsunternehm en die ver
schiedenen Unternehmenstypen, aber auch diese ver
schiedenartigen Ansätze und Ausgangspunkte in einer 
echten W ettbewerbslage nebeneinander wirksam sind.

GESETZLICHE REGELUNG

Bis 1930 gab es keine einheitliche Gesetzgebung über 
die Gemeinnützigkeit im W ohnungswesen. Die Unter
nehmen wurden einzeln nach verschiedenartigen 
steuerrechtlichen Grundsätzen als gemeinnützig be
handelt. Durch die N otverordnung des Reichspräsiden
ten vom 1. Dezember 1930 ist erstm als eine gesetzliche 
Regelung über das Recht der Gemeinnützigkeit im 
W ohnungswesen geschaffen worden, und zwar in Form 
der damaligen sogenannten „Gemeinnützigkeitsver
ordnung", die ein Teil dieser N otverordnung war. Im 
Jahre 1940 (am 29. Februar) ist die Gemeinnützigkeits
verordnung in das „Gesetz über die Gemeinnützigkeit 
im W ohnungswesen" um gestaltet worden. Für die 
künftige Entwicklung dieser gesetzlichen Grundlage 
ist beachtlich, daß die bis jetzt geltende gesetzliche 
Regelung weder anläßlich der Herausgabe der Gemein
nützigkeitsverordnung noch anläßlich des Gesetzes von 
1940 über eine parlamentarische Instanz zustandege
kommen ist. Das Gesetz von 1940 hat jedoch im 
wesentlichen — mit einigen Verschärfungen — nur 
die Rechtsgrundlage der Gemeinnützigkeitsverordnung 
Übernominen, ohne weitergehendes neues materielles 
Recht zu schaffen. Heute gilt für die gemeinnützigen 
W ohnungsunternehmen, abgesehen von den maßge
benden gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich ihrei 
Unternehmungsform, also des Genossenschaftsgesetzes, 
des Aktiengesetzes usw., noch das Gesetz vom Jahre 
1940. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, 
daß sie eine Reform dieses Gesetzes beabsichtigt, bei
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Brecht: G em einnützigkeit im  W ohnungsw esen

der n id it nur die überholten und den heutigen staats- 
red itlid ien  Grundsätzen nidit m ehr entspredienden 
Regelungen geändert werden sollen, sondern audi 
m ateriell hinsiditlidi der Aufgaben und Ziele der ge
m einnützigen W ohnungsunternehm en eine neue Grund
lage angestrebt wird. Abgesdilossene Entwürfe oder 
eindeutige Gesetzesänderungsvorsdiläge liegen jedodi 
zur Zeit nodi n id it vor.

ART UND ZAHL 
DER GEMEINNÜTZIGEN WOHNUNGSUNTERNEHMEN

Es w ird meist allgemein von „gemeinnützigen W oh
nungsunternehm en“ gesprodien. Tatsädilidi gibt es 
innerhalb dieser Gruppe red it untersdiiedlidie Typen, 
die teilweise nad i versdiiedenartigen Funktionen auf
gegliedert sind. Am 31. Dezember 1952 (die endgül
tigen Zahlen für Ende 1953 liegen zur Zeit nodi nidit 
vor) gab es im Bereidi der gemeinnützigen Wohnungs- 
w irtsdiaft folgende Unternehmen:
1 855 W ohn u n g sb au g en o ssen sd ia ften i 

555 W o h n u n g sb au g ese llsd ia ften , u n d  zwar 73 A k tiengesell
sd ia fte n  u n d  482 G ese llsd ia ften  m it b esd iränk ter H af
tu n g ;

37 W o h n u n g su n te rn eh m en  an d e re r  Redilsform, v o rw ie
gen d  V ereine , S tiftungen, öffentlidie K örpersd iaften ;

11 H e im stä tten  als B e treuungsunternehm en in  der R ed its- 
s te llu n g  e ines O rgans d e r  staa tlid ien  W ohnungspolitik , 
d e r  R editsfo rm  n a d i GmbH m it überw iegend staat- 
l id ie r  oder ö ffen tlid ier B eteiligung!

9 P rü fu n g sv erb än d e  als genossensd iaftlid ie  P rüfungs
v e rb än d e , die g le id ize itig  die im  W ohnungsgem ein
n ü tz ig k e itsg ese tz  festge leg ten  gem einnützigkeitsredit- 
l id ie n  P rüfungen  d u rd ifüh ren , regional aufgeg liedert;

2 B a u v ere in sb an k en  a ls genossensd iaftlid ie  B ankinsti
tu te  d e r  W ohnungsun ternehm en ;

11 H ilfse in rid itu n g en  in d er Form  einer GmbH zur Er
fü llung  beso n d ere r A ufgaben, w ie B udiführungshilfe, 
F in an zierungsbesd iaffung  u n d  dergleidien, m e ist m it 
d e r  B ezeid inung  T reu handste llen , den P rü fungsverbän 
den  ang eg lied ert.

Die Sonderstellung der Betreuungsunternehmen, der 
Prüfungsverbände, der Bauvereinsbanken und der 
Sondereinriditungen braudit hier im einzelnen nidit 
behandelt zu werden. Für die Masse der W ohnungs
unternehm en in allen Reditsformen gilt, daß sidi dar
un ter w ie in jedem  anderen Wirtsdiaftszweig Klein-, 
M ittel- und Großbetriebe befinden, die Größe des Be
triebes am W ohnungsbestand oder an der jährlidien 
W ohnungsbauleistung gemessen. Es gibt audi hier 
einen natürlid ien  W adistumsprozeß, ebenso wie in 
anderen W irtsdiaftsbereidien, in dem sidi ein Klein
betrieb zum M ittelbetrieb und zum Großbetrieb ent
faltet. D ieser W adistumsprozeß der Unternehmen war 
gerade in  den letzten Jahren aus der erweiterten und 
w esentlid i größer gewordenen Aufgabe redit erheb- 
lidi. Seit 1948 sind rund 600 Wohnungsuntemehmen 
neu gegründet worden. Der größte Teil der W ohnungs
produktion entfällt jedodi auf die sdion vor 1948 ge
gründeten Unternehmen, die sidi in ihrer betrieblidien 
und unternehm erisdien Größe stark entfaltet haben. 
Die Größe des Unternehmens ist prinzipiell nidit an 
eine bestim m te Reditsform gebunden. Es gibt auch 
G enossensdiaften mit beispielsweise 4000 Wohnungen 
und 10 000 Genossensdiaftsmitgliedern, also ähnlidi 
wie in anderen Genossensdiaftsbereidien. Die größten 
W ohnungsunternehm en sind jedodi nidit unter den

Genossensdiaften, sondern unter den Gesellsdiaften 
zu finden, überwiegend begründet in der Entfaltung 
der kommunalen oder industriegeförderten W ohnungs
unternehmen. Als kleinere Unternehmen werden im 
allgemeinen, ohne daß hierfür verbindlidie Begren
zungen festgelegt sind, Gesellsdiaften angesehen, die 
bis 500 W ohnungen bewirtsdiaften. Als mittlere Unter
nehmen gelten Gesellsdiaften mit einem W ohnungs
bestand von 500 bis etw a 5000 Wohnungen. Darüber 
hinaus wird von großen Unternehmen gesprodien, von 
denen es etw a 35 gibt, darunter wiederum einige wenige 
Unternehmen mit 12 000, 20 OOO oder 30 000 W ohnun
gen. Die Größe des Unternehmens — gemessen am 
W ohnungsbestand — ist für die Erfüllung der woh- 
nungsw irtsdiaftlidien Aufgaben n id it entsdieidend. 
Unabhängig von der Unternehmensgröße kann eine 
jährlidie W ohnungsproduktion und ebenso die lau
fende W ohnungsbewirtsdiaftung in jeder Betriebs
größe ohne Sdiw ierigkeiten bewältigt werden, wenn 
neben der K apitalausstattung des Unternehmens die 
für eine soldie Größe oder für ein soldies W adistum 
erforderlidien personellen und organisatorisdien V or
aussetzungen erfüllt sind. A udi die W ohnungsbewirt
sdiaftung läßt sidi in m ittleren und größeren Unter
nehm en durdiaus konsum entennahe durdiführen, 
wenn sie n u r entsprediend betrieblidi organisiert und 
in Hausverwaltungen dezentralisiert ist, die eine sinn
volle N ähe zwisdien Bewirtsdiaftungsträger und Kon
sument gestatten. Das Sdiw ergew idit der gemein
nützigen W ohnungsunternehm en liegt nidit, wie viel- 
fadi angenommen wird, in einigen wenigen Großunter
nehmen, sondern überwiegend in der M asse der Unter
nehmen m ittlerer Betriebsgröße. Sie sind audi die 
maßgeblidien Träger der jährlidien W ohnungsneupro
duktion. Von den 2447 W ohnungsunternehm en ent
fallen 1973 auf kleine Unternehmen, 450 auf mittlere 
Unternehmen und 24 auf große Unternehmen. Gemes
sen am gesamten W ohnungsbestand entfallen 222 000 
W ohnungen auf die kleinen Unternehmen, 605 767 auf 
die m ittleren Unternehmen und 294965 auf die großen 
Unternehmen. Ä hnlidie Verhältniszahlen gelten für 
die jährlidie W ohnungsbauleistung. Zweifellos liegen 
in dieser Sdiiditung nadi Betriebs- und Unternehmens
größe besondere, innerhalb der O rganisation der ge
meinnützigen W ohnungswirtsdiaft durdiaus erkannte 
Probleme, vor allem soldie betriebsw irtsdiaftlidier Art.

DIE RECHTSFORMEN DER WOHNUNGSUNTERNEHMEN

Die vorstehenden Ausführungen geben audi bereits 
einen überblidc über die versdiiedenartigen Redits
formen, unter denen die W ohnungsuntem ehm en tätig 
sind. Der Zahl nad i überwiegt die Reditsform der Ge- 
nossensdiaft als Personengemeinsdiaft und Selbst- 
hilfeeinriditung. Demgegenüber tr itt die Zahl dei 
Kapitalgesellsdiaften ganz erheblidi zurüds und um
faßt nur etwa ein Drittel der Genossensdiaftszahl. Die 
übrigen Reditsformen außer Genossensdiaften und 
Gesellsdiaften spielen keine w esentlidie RoUe. Andere 
Reditsformen als die angeführten sind nadi dem Woh- 
nungsgem einnützigkeitsredit für die Tätigkeit als ge
meinnütziges W ohnungsuntem ehmen nidit zugelassen.'
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B redit: G em einnützigkeit im W ohnungsw esen

Die gemeinnützige W ohnungswirtsdiaft kennt also 
weder die offene Handelsgesellsdiaft nodi den Einzel- 
unternehm er oder die Kommanditgesellsdiaft. Diese 
Reditsformen sind aussdiließlidi dem Unternehmens
z w e i g  der p r i v a t e n  W o h n u n g s w i r t s d i a f t  V o r b e h a l t e n .

KAPITAL

Das Unternehmenskapital, also nidit die W ohnungs
baufinanzierungsmittel, ist aus breiten Sdiiditen auf- 
gebradit. Bei den Genossensdiaften wird das Kapital 
aussdiließlidi von den Genossensdiaftsmitglledern in 
Form von Genossensdiaftsanteilen aufgebradit, die in 
der Regel 300 bis 500 DM betragen. Die Übernahme 
w eiterer Genossensdiaftsanteile je Mitglied oder von 
fördernden M itgliedern oder Jugendlidien zur späteren 
Erlangung einer W ohnung ist jedodi ausdrüdclidi zu
gelassen und vielfadi üblidi. Bei den Gesellsdiaften 
ist das Kapital vorwiegend von Gemeinden (kommu
nale W ohnungsunternehmen) und von Industrieunter
nehmen aufgebradit. Dazu kommen Kapitalbeteiligun
gen aus anderen Zweigen der öffentlidien Hand, z. B. 
der Länder, der Sozialversidierungsträger, der Bundes
bahn und der Bundespost, audi unm ittelbar vom Bund, 
letzteres insbesondere bei den Heim stätten als Be
treuungsunternehm en und bei einigen wenigen grö
ßeren W ohnungsunternehmen. Bei den 34 größten 
W ohnungsbaugesellsdiaften beträgt das Gesellsdiafts- 
kapltal nadi dem Stand vom 31. 12. 53 230,8 Mill. DM, 
wovon 5,4 Mill. DM auf den Bund, 51,8 Mill. DM auf 
die Länder, 50,4 Mill. DM auf Gemeinden, 12,8 Mill. DM 
auf Sozialversidierungsträger, 5,8 Mill. DM auf andere 
Teile der öffentlidien Hand, 84,7 Mill. DM auf Indu
strieunternehm en und 19,9 Mill. DM auf Sonstige en t
fallen. Die Umstellung des Gesellsdiaftskapitals in der 
DM-Eröffnungsbilanz w ar trotz der ungewöhnlidien 
Verluste durdi Kriegszerstörungen weitgehend in 
einem besseren Verhältnis als 10:1 möglidi. Es sind 
untersdiiedlidie Umstellungen vorgenommen worden, 
überwiegend 2:1, aber audi soldie im Verhältnis 1:1. 
Die Gesamtheit der gemeinnützigen W ohnungsunter
nehmen hatte am 31. 12. 52 ein Unternehmenskapital 
ohne Rüdclagen und Rüdistellungen von rd. 626,7 Mill. 
DM. Davon entfallen rund 390 Mill. DM auf die Kapi- 
talgesellsdiaften und rund 236 Mill. DM auf die Ge- 
sdiäftsguthaben der Genossensdiaftsmitglieder (Ende 
1952: 793 432 Mitglieder). Auf die Einbeziehung der 
Rüdclagen ist bei dieser Zusammenstellung absiditlidi 
verziditet worden, da die erheblichen Rüdclagen im 
Zusammenhang mit der endgültigen Bilanzierung des 
Lastenausgleidis ein anderes Gesidit erhalten. Das 
Unternehmenskapital ist für die Erfüllung der allge
meinen betrieblidien Aufgaben erforderlidi, es ist je 
dodi teilweise audi als Eigenkapital in die jährliche 
W ohnungsproduktion einzus'etzen, so daß ein fortge
setzter Bedarf an Kapitalerhöhungen und Neueinzah
lungen entsprediend der jährlich wachsenden W oh
nungsneuproduktion erforderlich ist, soweit die N eu
produktion nidit in Form von Kaufeigenheimen, Klein
siedlerstellen oder W ohnungseigentum aus dem Be
stand der W ohnungsunternehm en wieder ausgeson
dert und in Privateigentum überführt wird.

FUNKTIONEN
Oberste und allgemeine Aufgabe der W ohnungsunter
nehmen, also audi der gemeinnützigen Wohnungs
unternehmen, ist die W ohnversorgung breiter Sdiich- 
ten der Bevölkerung. Bei den gemeinnützigen Woh
nungsunternehmen steht dabei sowohl nach der wirt- 
sdiaftspolitisdien 'Aufgabenstellung als namentlidi 
auch nach der gesetzlidien Begrenzung die Wohnver
sorgung vorwiegend für die sogenannten minderbe
m ittelten Bevölkerungskreise im Vordergrund. Das hat 
sich zweifellos durch die Veränderung der soziolo
gischen Struktur unserer Bevölkerung und des allge
meinen Bedarfs in der W ohnversorgung etwas ge
wandelt. In der gesetzlidien Begrenzung ergibt sich 
die W ohnungsversorgung für diese bedürftigen Be
völkerungskreise vor allem dadurch, daß die Woh
nungsunternehm en hinsichtlich der W ohngrößen und 
W ohnarten auf Kleinwohnungen, d. h. solche bis hödi- 
stens 100 qm — bei Einfamilienhäusern 120 qm — be
schränkt sind und die Errichtung und Bewirtschaftung 
von sogenannten Luxuswohnungen ihnen nicht ge
stattet ist. Es ergibt sich ferner aus den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Berechnung der Nutzungsent
gelte in Form der Mietpreise, die an das Selbstkosten
prinzip gebunden sind. Andererseits ist in dieser Funk
tion der allgemeinen W ohnversorgung aus dem ge
schichtlichen Prozeß und der gegenwärtigen Tätigkeit 
abzuleiten, daß die W ohnungsunternehm en in der Er
füllung dieser Aufgabe möglidist gute, zweckmäßig 
eingeriditete, in  der Grundrißlösung geeignete und da
mit wohnungskulturell hochwertige W ohnungen produ
zieren und bewirtschaften. Sie sind zweifellos in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart Pioniere der 
W ohnungsreform und einer verbesserten W ohnkultur 
geworden, namentlich auch in einer Zeit, als es noch 
keine öffentliche Förderung des W ohnungsbaus im 
heutigen Stile gab und die Gestaltung der Wohnungen 
in Grundrissen, gesdilossenen Wohn- und Siedlungs
anlagen, städtebaulichen Gesamtlösungen erst allmäh
lich gegenüber den Auswüchsen einer rein liberalisti- 
sdien W ohnungsversorgung durchzusetzen war. Heute 
ist diese Entwicklung w eitgehend durch die Normie
rung in der öffentlichen W ohnungsbauförderung ver
allgemeinert. Die öffentlidie W ohnungsbauförderung 
baut aber seit 1918 letzten Endes auf den wohnungs- 
reform erisdien und wohnungskulturellen Vorleistun
gen der gemeinnützigen W ohnungsunternehm en auf, 
allerdings nun aus der Eigenentscheidung und Selbst
verwaltung der W irtschaft in die unbew eglidieren und 
starren Formen einer Bürokratisierung gebracht. 
Innerhalb dieser allgemeinen Funktion der W ohnungs
versorgung unterscheidet die gemeinnützige Woh
nungswirtsdiaft drei darauf ausgeriditeteTeilaufgaben;
1. d ie W o hnungserste llung , also die jährliche W ohnungs
neuproduktion ,
2. die B ew irtschaftung des W ohnungsbestandes, und
3. d ie B etreuungshilfe  für an d ere  B auherren  und  T räger der 
W ohnungsw irtschaft, in sbesondere  in  der E rste llung  von 
W ohnungen, aber auch in d er Bew irtschaftung.
Diese drei Funktionsteile sind bei aller Unterschied
lichkeit stets auf das Gesamtziel der besten W ohnver
sorgung ausgerichtet. Es gibt W ohnungsunternehmen,
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die alle drei Funktionsteile gleidizeitig erfüllen, an
dere, die nur die eine oder andere Teilaufgabe in  ihre 
selbstbestim m te und eigenverantwortlidie Unterneh
m enstätigkeit einbezogen haben. A lle W ohnungs
unternehm en unterliegen jedodi der gesetzlidien 
Pflidit (der sog. Baupflidit), ständig. Jahr für Jahr 
neue W ohnungen zu erstellen.

DIE WOHNUNGSBAULEISTUNG
Die gemeinnützigen W ohnungsunternehmen verfügten 
am 31. Dezember 1952 über einen W ohnungsbestand 
von 1 122 732 W ohnungen, die sie bewirtsdiafteten. 
D arunter befanden sidi 94 343 Wohnungen in  Ein- und 
Zweifam ilienhäusern und in Kleinsiedlerstellen, die 
n ad i den vertraglidien Vereinbarungen bereits dazu 
bestim m t sind, auf Siedlungs- und Kaufanwärter über
tragen  zu werden. Insoweit ist das w irtsdiaftlidie 
Eigentum bereits von den W ohnungsunternehmen auf 
die Siedler und Kaufanwärter übergegangen. Unter 
H inzuredinung der im Jahre 1953 neuerstellten W oh
nungen betrug der Wohnungsbestand aller gemein
nützigen Wohnungsunternehmen in der Bundesrepu
blik  und in W estberlin Ende 1953 rund 1,3 Mill. W oh
nungen. Sie sind — von wenigen tausend W ohnungen 
abgesehen, die einige W ohnungsunternehmen käuf- 
lid i von Industriewerken und Städten übernommen 
haben — aus der Bauleistung der W ohnungsunterneh
m en in  den vergangenen Jahren entstanden. Dazu 
m üssen jedodi, wenn m an die Wohnungsbauleistung 
im Ganzen erfassen will, audi nodi die W ohnungen 
hinzugezählt werden, die in früherer Zeit von den 
W ohnungsunternehm en erstellt, aber inzwisdien be
reits in  das Eigentum von Siedlern, Kaufanwärtem  
usw. übertragen worden sind. Die Gesamtzahl der auf 
diese W eise aus der W ohnungsbauleistung bereits 
übertragenen W ohnungen ist mit 300 000' zu veran- 
sdilagen, die also bei einer Betraditung der W oh
nungsbauleistung zu dem jetzigen Bestand von
1,3 Mill. hinzuzuredinen wären. Diese 300 000 ver
äußerten  W ohnungen umfassen nidit alle Wohnungen, 
die die W ohnungsunternehm en für private Bauherren 
erste llt haben; denn dazu gehören audi Wohnungen, 
bei denen die privaten Bauherren von vornherein die 
Bauherren w aren und bei denen Heim stätten und 
W ohnungsuntem ehm en den privaten Bauherren im 
W ege der sogenannten Betreuung bei der Erriditung 
behilflidi gewesen sind.
U nter dem Bestand von 1,3 Mill. W ohnungen befinden 
sid i W ohnungen aller Wohngrößen mit Ausnahme von 
Luxuswohnungen und Großwohnungen über 120 qm 
Wohnfläche. W ohnungen dieser Art sind den gemein
nützigen W ohnungsunternehmen sowohl für die Er
rid itung  als audi für die Bewirtsdiaftung untersagt. Es 
gibt einige wenige Ausnahmen in dieser Riditung, die 
aber h ier nidit besonders interessieren. Die Mehrzahl 
aller W ohnungen im Bestände der W ohnungsunter
nehm en sind 3- und 4-Raumwohnungen. In der Zeit 
zw isdien den beiden Kriegen sind jedodi etwas 
größere W ohnungen errid itet worden, meist 4-Raum- 
wohnungen. N adi 1948 ist die Wohnungsgröße unter 
den harten  Bestimmungen der öffentlidien Förderung

meist zurückgegangen, so daß auch ein großer Teil 
von 2- und 3-Raumwohnungen erstellt werden mußte. 
Der wohnungsreform erisdien und wohnungskulturel
len Tendenz der W ohnungsunternehm en entspredien 
jedodi m ehr die zwischen den W eltkriegen errichteten 
und damals öffentlich geförderten Wohnungen. Die 
W ohnungsunternehm en haben ihr ständiges Bemühen 
darauf gerichtet, die W ohnungen in  guter, wenn audi 
nicht aufwendiger A usstattung zu errichten, gut und 
solide zu bauen. Sie haben sich mit Erfolg gegen die 
zeitweiligen Tendenzen gewehrt, die auf den Bau von 
sogenannten Sdiliditwohnungen oder Primitivwohnun
gen abzielten. Die Sdiiditung der W ohnungen in ihrer 
Größe entspridit den typischen durdisdinittlichen 
W ohnungsbedürfnissen aller Sdiichten der Bevölke
rung. In größeren Wohn- und Siedlungsanlagen ist 
vielfadi seit Jahrzehnten schon vorgesehen, daß es bei 
einer allgemeinen Hebung des W ohnungsstandards 
möglich ist, durch kleine bauliche Veränderungen etwa 
drei W ohnungen zu zwei W ohnungen zusammenzu
legen. Das wird auch in den neueren Planungen immer 
wieder vorgesehen, obwohl alle Erfahrungen seit 1930 
dahingehen, daß die Möglichkeiten zu einer solchen 
Vergrößerung der W ohnungen bei steigendem W oh
nungsstandard aus der sich dabei ergebenden erhöhten 
Miete- und Einkommensbelastung eng begrenzt sind. 
Die vorhandenen W ohnungen sind teilweise im Flach
bau, teilweise im Gesdioßbau, neuerdings audi in 
Hochhäusern erstellt worden. Es gab eine Zeit, in der 
das Problem Hochbau oder Flachbau ebenso leiden
schaftlich diskutiert und erörtert wurde w ie etwa 
heute das Problem M ietwohnungen und Eigentums
maßnahmen. Der Streit zwischen Hoch- und: Flachbau 
war wohnungswirtschaftlich und wohnungspolitisch 
orientiert und ging von der W ohnfoim aus. Die 
heutige Debatte über M ietwohnungen und Eigentums
maßnahmen kennt diesen wesentlichen Ausgangs
punkt um die Wohnform nicht, sondern geht von 
einem ganz anderen Bereich aus, nämlich von der 
Frage um die Eigentums- und Nutzungsform. Sie ist 
also anders orientiert. Auch in diesem Streit zwischen 
Hoch- und Flachbau hat sich die gemeinnützige W oh
nungswirtschaft immer dahin entschieden, daß es kein 
„entweder — oder", sondern nur ein undogmatisches, 
reales „sowohl — als auch" gibt. Ob mehrgeschossige 
Bauten oder Flachbauten errichtet werden, wird von 
der Bedarfslage der W ohnungskonsumenten und der 
Bevölkerung, vor allem aber von städtebaulichen Er
fordernissen und vorwiegend von der Höhe des 
Grundstückpreises bestimmt. Das gilt auch heute. Die 
Bedürfnisse der Bevölkerung sind glücklicherweise so 
verschiedenartig und so wenig uniformiert, daß auch 
eine uniformierte W ohnungsbauförderung ausgeschlos
sen ist. Dagegen haben die W ohnungsunternehm en 
aller Rechtsformen und aller Betriebsgrößen immer 
besonderen W ert darauf gelegt, nicht Streubauten da 
und dort zu erstellen, sondern möglichst große ge
schlossene Wohn- und Siedlungsanlagen nach einheit
licher städtebaulicher Planung zu schaffen. Es ist zwei
fellos ein Verdienst des Unternehmenszweiges in
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der Wohnungswirtsciiaft, Durchführungsorgan für eine 
geordnete, nach einheitlichen Ideen gestaltete städte
bauliche Planung zu sein. Das kann der Einzelbauherr, 
der nur einmal ein oder zwei Häuser erstellt, in der 
Regel nicht. Eine derartige städtebauliche Gestaltung 
ist nur einem ständig bauenden und sich erweiternden 
W ohnungsunternehm en möglich. Auf diese W eise sind 
die W ohnungsunternehm en maßgebende Faktoren in 
der städtebaulichen Gestaltung geworden. Man sieht 
das heute auch sehr deutlich im innerstädtischen W ie
deraufbau. Er ist dort stärker als sonst vorangekom 
men und hat zu Neugestaltungen städtebaulicher Art 
geführt, wo seine Durchführung W ohnungsunterneh
men übertragen war, sei es in der Eigenbebauung, sei 
es in der Betreuung.
Die gemeinnützigen W ohnungsunternehm en und Heim
stätten haben ihre jährliche W ohnungsbauleistung seit 
1948 von Jah r zu Jah r steigern können. Darin drückt 
sich nicht irgendeine Bevorzugung oder ein Expan
sionsstreben aus. Diese Steigerung entspricht viel
m ehr der steigenden W ohnungsbauleistung in den 
letzten Jahren. Die W ohnungsunternehm en und Heim
stätten haben seit 1951 jährlich folgende W ohnungs
bauleistung erbracht:
Jahr Eigene Bautätigkeit Betreuung Zusammen
1951
1952
1953

151 064 
155 419 
186 481

35 542 
30 961 
37 740

186 606 
186 380 
224 221

Im V erhältnis zur gesamten W ohnungsbauleistung be
träg t der Anteil, der von den gemeinnützigen W oh
nungsunternehm en und den Heim stätten in Eigenbau 
und in der Betreuung erbracht wurde, im Jahre 1952^) 
41,1 "/o, im Jahre 1953‘) 42,1 */o. Voraussichtlich wird 
die W ohnungsbauleistung 1954 im ganzen wiederum 
an 200 000 W ohnungen herankommen. Zu Anfang des 
Jahres w aren bereits rund 132 000 W ohnungen als so
genannte überhangsbauten aus dem V orjahre im Bau. 
Bis einschließlich M itte Juni sind bzw. werden rund 
60 000 — 70 000 W ohnungen neu begonnen werden, 
von denen anzunehmen ist, daß sie auch im Jahre 
1954 noch fertiggestellt werden. Eine gültige Prognose 
für die weiteren Jahre läßt sich gegenwärtig noch 
nicht geben, da nicht zu übersehen ist, ob der W oh
nungsbau trotz der Aufhebung der 7c-Bestimmungen, 
der Steuervergünstigung des § 10 EStG und anderer 
Maßnahmen im bisherigen Umfang fortgeführt wird, 
ob er erw eitert w ird oder zurückgeht. Ein maßgeb
licher Teil der jährlichen W ohnungsproduktion wird 
aber auch in den künftigen Jahren auf die Bauleistung 
der W ohnungsunternehm en entfallen. Das w ird sich 
allein schon daraus ergeben, daß die unternehmerische 
Tätigkeit aus dem W ohnungsbau nicht mehr wegzu
denken ist, da das hauptamtlich geleitete, mit Spezial
kräften besetzte und im Hauptberuf und in  einer be
trieblichen Aufgabe zum W ohnungsbau verpflichtete 
Unternehmen dem gelegentlichen Einzelbauherrn, der 
einmal und im Nebenberuf tätig wird, in der Kompli
ziertheit der Verfahren und in der Bewältigung der 
damit zusammenhängenden Aufgaben zweifellos über
legen ist.
‘) Ohne Berlin.

DIE WOHNUNGSBEWIRTSCHAFTUNG 

Der W ohnungsbestand von 1,3 Mill. W ohnungen wird 
von den W ohnungsunternehm en bewirtschaftet. Der 
alte Ausdruck dafür w ar „W ohnungsverwaltung", aber 
die W ohnungswirtschaft hat diesen Funktionsbereich 
zutreffender als „W ohnungsbewirtschaftung“ charakte
risiert. Die Bewirtschaftungsaufgabe ist ungeheuer 
vielfältig, von der Vergabe der W ohnungen angefan
gen, über den Mieteinzug bis zur Erfüllung aller Ver
pflichtungen aus der Finanzierung, Deckung der Be- 
wirtschaftungskosten, insbesondere auch einer pfleg
lichen Behandlung dieses volkswirtschaftlichen Gutes 
im Wege einer ordnungsmäßigen laufenden Instand
haltung. Dazu kommt eine ständige und in Zukunft 
zweifellos noch anwachsende „Kunden"- und „Kon- 
sumenten"pflege. In der W ohnungsbewirtschaftung 
liegen sehr komplexe und schwierige Aufgaben, die 
vielfach nach außen dann nicht in Erscheinung treten, 
wenn lediglich an die Verhältnisse bei einem Miet- 
hauseigentüm er gedacht wird, der ein M iethaus von 
5 oder 10 W ohnungen zu bewirtschaften hat. Bei den 
W ohnungsunternehm en steigern sich diese Aufgaben 
ins Hundert- und Tausendfache je  nach der Zahl der 
einem Unternehmen gehörenden W ohnungen. Es ist 
natürlich, daß im Unternehmenszweig der W ohnungs
wirtschaft auf diesem Gebiet viel exakter und be
triebssystematischer gerechnet und disponiert werden 
muß als etwa bei der Verwaltung eines privaten  Ein
zelmietgrundstücks. H ier sind naturgemäß für die ver
schiedenen Bewirtschaftungsauf gaben unternehmerisch
dispositionelle Maßnahmen erforderlich, etw a in  der 
Richtung eines über Jahre sich erstreckenden einheit
lichen Instandsetzungsplans, oder M aßnahmen in der 
K ostenkalkulation der W ohnungsbewirtschaftung oder 
in den geldlichen Dispositionen der monatlichen Miet
eingänge. W ie in anderen Wirtschaftsbereichen, 
müssen hier exakte betriebswirtschaftliche Analysen, 
betriebswirtschaftliche Abrechnungen vorgenommen 
werden. Bei den gemeinnützigen W ohnungsunterneh
men kommt hinzu, daß sie einer ständigen gesetzlichen 
Prüfung durch die Prüfungsverbände unterworfen sind, 
in denen sehr genaue Überwachungen hinsichtlich der 
Rentabilität und auch der darauf aufbauenden Liqui
dität vorgenommen werden. Das hängt mit der gesetz
lichen Bindung zusammen, daß gemeinnützige W oh
nungsunternehm en alle Erträge und Vermögensbildun
gen, die sich aus dem System der Finanzierung mit 
Tilgungshypotheken ergeben, ausschließlich für ihre 
wohnungswirtschaftliche Aufgabe verwenden müssen. 
Die Zahlung einer Dividende an die Gesellschafts
eigner oder Genossenschaftsmitglieder ist auf 4 “/» be
grenzt. Es bilden sich jedoch aus der W ohnungsbe
wirtschaftung, insbesondere mit dem Ablauf der Til
gungen im V erhältnis zu den Abschreibungen, ver
mögensmäßige Beträge, die teilw eise auch über eine 
solche begrenzte Dividendenleistung hinausgehen kön
nen. Sie können bei den gemeinnützigen W ohnungs
unternehm en nicht für einen wohnwirtschaftsfremden 
Konsum oder zu anderen Zwecken als zur dauernden 
Erhaltung und Erneuerung des W ohnungsbestandes
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oder zum W ohnungsneubau verw endet werden. Darin 
lieg t eine Stärke der Kapitalbildung, die sidi zwar 
solange nodi nidit endgültig niedersdilägt, als die 
V erzinsung und Tilgung der aufgenommenen Fremd
darlehen  läuft, die aber nad i dieser Zeit ihren geld- 
w irtsd iaftlid ien  N iedersdilag findet und damit die 
G rundlage für eine sidiere und dauerhafte Erhaltung 
und  Erneuerung des W ohnungsbestandes und für eine 
w eitere Wohnungsbauleistung abgibt.

FINANZIERUNG

W ohnungen sind zur langfristigen Nutzung bestimmte 
Konsumgüter, die in der Finanzierung demgemäß auf 
das Finanzierungssystem langfristiger Investitionen 
angew iesen sind. Die Finanzierung vollzieht sidi vor
w iegend durdi Fremdmittel. Der Anteil der Eigenmit
te l an der Finanzierung ist bei dem ungewöhnlidien 
V olum en der jährlidi zu bewältigenden Finanzienmgs- 
summe gering. Er kann audi gering sein, wenn die 
Fremdfinanzierung in ihren Bedingungen, insbesondere 
in  der Langfristigkeit, so geordnet ist, daß das zu er
stellende Gut dauerhaft finanziert ist, laufend ent- 
sd iu ldet wird und in der W irtsdiaftlidikeit gesidiert 
ist. D urdi den Tilgungsprozeß, der sidi in der Fremd
finanzierung des W ohnungsbaus ständig vollzieht, 
w ird  von Jah r zu Jah r Fremdkapital durdi Eigenkapi
tal ersetzt. Wir haben es beim Prinzip der langfristi
gen Finanzierung mit Tilgungsdarlehen in  der Woh- 
nungsw irtsdiaft mit einem interessanten Vorgang der 
nad iträg lid ien  Kapitalbildung, wenn man so will des 
N adisparens, zu tun. Insofern sind die Verhältnisse 
h ier ganz anders als in anderen W irtsdiaftsbereidien, 
da in  der W ohnungswirtsdiaft die dem W ertverzehr 
entspredienden .Absdireibungen ständig zur Tilgung 
von  in  verhältnismäßig hohem Umfang aufgenomme
nen Fremdmitteln dienen. Deshalb legen die W ohnungs
unternehm en stets entsdieidendes Gewidit darauf, 
ih re  langfristige Fremdfinanzierung nadi dem System 
von  Tilgungshypotheken aufzubauen. Sie gehen nur 
ausnahm sw eise und ungern bei einzelnen Objekten 
zu r Finanzierung in Form nidit-tilgungspfliditiger Fest
oder Fristhypotheken über.
Innerhalb der Fremdfinanzierung w erden audi von den 
W ohnungsunternehm en die üblidien Finanzierungs
m ittel, näm lidi Darlehen oder Hypotheken des Kapi
talm arktes, ferner öffentlidie Darlehen der versdiie- 
denen A rt und sonstige Fremdmittel in  der Form von 
Eigenkapitalsurrogaten hereingenommen. Es gibt da
bei jedod i kein Sdiema, das für die W ohnungsunter
nehm en die Art und den Anteil der Fremdfinanzie
rung iimerhalb dieser einzelnen Gruppen bindend 
festlegt. So sind die W ohnungsunternehm en keines
w egs, w ie gelegentlidi angenommen wird, nur auf das 
System  einer ergänzenden Finanzierung aus öffent- 
lid ien  M itteln eingestellt. Sie haben sdion W ohnungs
baufinanzierungen bewältigt, als es nodi keine öffent- 
lid ien  Darlehen zu diesem Zwedce gab, die bekannt- 
lid i in  größerem Stil erst nadi 1924 eingeführt w ur
den (der erste Typ einer öffentlidien W ohnungsbau
finanzierung ist praktisdi in Hamburg im Jahre 1892 
entw idcelt worden!). Der Anteil, der bei den W oh

nungsunternehm en in der Fremdfinanzierung auf die 
öffentlidien M ittel entfällt, bestimmt sidi stets nadi 
den Grundsätzen und M öglidikeiten, die die öffent- 
lidie Hand für diese A rt der subventionierenden W oh
nungsbaufinanzierung festlegt. Das hat nad i 1924 
einen größeren Umfang angenommen, wobei die 
öffentlidien M ittel seit dieser Zeit stets zwei Funk
tionen erfüllen, näm lidi einmal die Dediung des Kapi
talbedarfs gegenüber der Finanzierungslüdse und zum 
anderen den W irtsdiaftlidikeitsausgleidi gegenüber 
gebundenen Mieten. Aber nidit alle W ohnungsbauten 
der gemeinnützigen W ohnungsunternehm en werden 
in der Gegenwart und w urden in  der Vergangenheit 
mit öffentlidien M itteln finanziert. Vor 1918 gab es 
das im allgem einen überhaupt nidit, zwisdien 1930 
und 1940 sind große Teile des W ohnungsneubaus nur 
mit Kapitalm arktmitteln, Bürgsdiaftshypotheken und 
Eigenkapital finanziert worden. Heute finanzieren 
die gemeinnützigen W ohnungsunternehm en bereits 
wieder in  w adisender Zahl W ohnungsbauten lediglidi 
mit Kapitalmarktmitteln, Eigenkapitalsurrogaten und 
Eigenkapital. Das ist n id it in ein bestimmtes Sdiema 
zu bringen, sondern von O bjekt zu O bjekt versdiie- 
den, und ist maßgeblidi audi m it dem Zwedc des Ob
jek tes und der darin geförderten W ohnungen verbun
den, Die öffentlidien Darlehen w erden den W ohnungs
unternehm en ohne Vorzugsstellung wie allen anderen 
Bauherren gewährt, audi ohne daß ihnen irgendweldie 
Sonderbedingungen hinsiditlidiVerzinsung und Tilgung 
oder der Beleihungsgrenze eingeräumt werden. Die 
Kapitalm arktmittel müssen sidi die W ohnungsunter
nehmen ebenso wie andere Bauherren aus dem Kapi
talm arkt besdiaffen, also durdi Hypotheken der Spar
kassen, der öffentlich-reditlichen und privaten Pfand
briefinstitute, der Sozialversidierungsträger und Ver- 
sidierungsunternehm en sowie (in geringerem Umfange) 
von den Bausparkassen. Die Eigenkapitalsurrogate 
sind in der Regel Arbeitgeberdarlehen, nadirangige 
7c-Darlehen (im Untersdiied zu den 7c-Darlehen, so
weit sie über Kapitalm arktinstitute im erststelligen 
Raum angesetzt werden), Restkaufgeldhypotheken, 
M ieterdarlehen und dergleid ien .'D ieses System der 
Finanzierung, das von O bjekt zu O bjekt wediselt, er
fordert naturgemäß eine intime Kenntnis aller Mög
lidikeiten des Kapitalmarktes, aller Formen öffent- 
lid ier Darlehen und aller M öglidikeiten der H eran
ziehung von Eigenkapitalersatzm itteln.
Als Beispiel für die Finanzierung kann eine Finanzie- 
rungsübersidit angefügt werden, wie die W ohnungs
unternehm en die im Jahre  1952 für eigene Redinung 
und im eigenen Namen erstellten 155 419 W ohnungen 
(also nur die in diesem Jah re  fertiggestellten W oh
nungen) und 2 376 sonstigen M ieteinheiten (Garagen, 
Läden usw.) mit einem gesamten Investitionskapital
bedarf von 1 973 Mill. DM finanziert haben. Der Be
trag wurde gededst durdi:

DM Vo
I. und II. Hypotheken des Kapitalmarktes 850 249 900 43,0
Nadistellige öffentl. Darlehen und Zuschüsse 666 871 100 33,8
Sonstige Darlehen und Zuschüsse 

zur Restfinanzierung 329 714 800 16.9
Eigene Mittel der Wohnungsunternehmen 126 167 400 6,3
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Zu dieser Übersicht darf aber nochmals betont werden, 
daß sie als globale Zusammenstellung nur für das Jahr 
1952 gilt, während sidi bereits V ersdiiebungen in der 
Finanzierung des Jahres 1953, deren Zahlen nodi nidit 
absdiließend vorliegen, ergeben haben. Für die Zu
kunft wird davon ausgegangen werden müssen, daß 
der Anteil der Kapitalmarktfinanzierung audi bei den 
gemeinnützigen W ohnungsunternehm en zunimmt, der 
Anteil der öffentlidien Finanzierungsmittel demgegen
über zurückgeht. Das hängt aber mit der neuen Lösung 
der W ohnungsbaufinanzierung und insbesondere mit 
den Tendenzen hinsiditlidi der Auflodcerung der M iet
preisbindungen zusammen.

KÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Die gemeinnützigen W ohnungsunternehm en stehen zur 
Zeit vielfadi im Brennpunkt öffentlicher Kritik. Es ist 
h ier nidit der Ort, sidi damit auseinanderzusetzen. Die 
vorstehenden Darstellungen sollten einen überblidc 
über W esen und Leistungen der gemeinnützigen W oh
nungswirtschaft vermitteln. Soweit sidi die Angriffe 
darauf beziehen, daß die W ohnungsunternehm en nicht 
genügend Eigentumsmaßnahmen gefördert haben, hal
ten diese der seit 1948 in  der W ohnungsversorgung 
gegebenen Sadilage nidit stand. Tatsädilidi haben die 
W ohnungsunternehm en von Jahr zu Jah r parallel mit 
der Steigerung ihrer W ohnungsbauleistungen auch 
einen w adisenden Anteil in der Förderung von Eigen
tumsmaßnahmen erreidit, sowohl in der Form, daß sie 
zunächst selbst errid itete Ein- und Zweifamilienhäuser 
zu Eigentum übertragen haben, zum anderen in  der 
Form der Betreuung privater Bauherren. Dieser A n
teil hat beispielsweise im Jahre 1953 — gemessen an 
der Gesamtwohnungsbauleistung von 224 000 W oh

nungen — mit rund 72 000 W ohnungen 32*/o erreidit. 
Soweit sidi die Angriffe auf eine angeblidie Bevor
zugung der gemeinnützigen W ohnungsunternehmen 
bei der Verteilung öffentlidier Mittel beziehen, gehen 
sie gleidifalls fehl. Es soll n id it bestritten werden, daß 
das W ohnungsunternehm en es in seiner hauptberuf- 
lidien und betrieblidien, unternehm erisdi orientierten 
Tätigkeit gegenüber vielen Einzelbauherren oft eher 
vermag, die versdiiedenen Finanzierungsquellen für 
sidi zu ersdiließen. Das hat aber nid its mit einer 
irgendwie gearteten politisdien oder sonstigen Bevor
zugung zu tun, sondern ist in der Überlegenheit der 
Unternehmensform und des Unternehmensstils und 
damit in einer erhöhten Leistungskraft begründet. 
Es kann sein, daß die Entwicklung in  den nädisten 
Jahren dahingehen wird, daß die Eigenbautätigkeit 
der W ohnungsunternehm en etwas zurückgehtj dann 
wird jedoch die Betreuungsleistung zweifellos zu
nehmen, d a  sid i die unternehm erisdie Leistungs
kraft m ehr von der Eigenbautätigkeit auf die Be
treuungstätigkeit verlagert. Die vergangenen drei 
Jahrzehnte und insbesondere die Jahre nach 1948 
haben auf jeden Fall erwiesen, daß es ohne das Wirk
samwerden von Unternehmen in der W ohnungswirt
sdiaft unmöglidi ist, die W ohnungsversorgung in 
einer Aufgabengröße, wie wir sie seit zwei Jahrzehn
ten kennen, zu meistern. Der eindeutige Beweis hier
für liegt nicht n u r bei den gemeinnützigen W ohnungs
unternehm en in  ihrer fortgesetzten Leistungssteige
rung, sondern auch in der Tatsadie, daß — außerhalb 
der gem einnützigen W ohnungswirtschaft — in der 
privaten W ohnungswirtsdiaft die Tendenz zum Woh- 
nungsuntem ehm en ungewöhnlidi stark  anw ädist und 
sich immer m ehr Geltung versdiafft.

Sum m ary: T h e  n o n - p r o f i t m a k -  
i n g  h o u s i n g  s o c i e t i e s .  I t has 
been  b u t g radual th a t the  coopera tive  
soc ie ty  becam e th e  ty p ica l p a tte rn  of 
o rg an isa tio n  for the  non-profit m aking  
h ousing  soc ie ties which first sp rang  up 
in  th e  m iddle of th e  la s t cen tu ry . A nd 
only  a fte r  som e tim e did th e  hom e- 
se ek ers ' w ish  to help  th em se lv es b e 
com e th e  m ain  fea tu re  o f th is branch 
of th e  housing  trade , w hile  th e  con
stru c tio n  an d  adm in istra tion  of houses 
to le t  w as inc luded  in  the  ran g e  of its  
ta sk s  ev en  la te r  stilL F inally , housing  
soc ie ties w ere  founded  as com m unal o r  
com pany - ow ned  o rgan isa tions, and 
these  w ere  m ostly  jo in t-stock  o r lim it
ed com panies. Today, a ll th ese  p a tte rn s  
of o rg an isa tio n  a re  genu in e ly  com pet
in g  w ith  each o ther. A fte r Investiga ting  
th e  leg a l basis, th e  size and stru c tu re  
as w ell as the  custom ary  financing 
m ethods, th e  a u th o r  d iscusses the  m ain 
functions of th e  non-profit m aking  
housing  soc ie ties; th ese  a re  to  build  
h ouses for sale, to le t houses, and  to 
a ssis t p riv a te  b u ild ers  in  th e ir  ow n 
p ro jec ts . A fte r an  an a ly s is  of th e  p re 
sen t stock of houses to  le t, of the  
volum e of new  building, an d  of the  
m ethods of financing, an  ou tlook  is 
g iven  of lik e ly  fu tu re  developm ents.

R ésum é: C o n s t r u c t i o n  d e  l o g e 
m e n t s  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e .  
Les en trep rises  de b â tim en t d 'u tilité  
pub lique  ay a n t p ris le u rs  d éb u ts  au  
m ilieu  du  191ème siècle  n 'o n t dév e
loppé que  len tem en t le s  co o p éra tiv es 
com m e form e d 'o rg an isa tio n  typ ique . 
C 'e s t seu lem ent au  cous du tem ps cjue 
la  p opu la tion  à  la  recherche de loge
m en ts s 'e s t m ise à  o rg an ise r sa p rop re  
in itia tiv e , a insi l 'a id e  au to n o m e d ev in t . 
le t r a i t  carac té ris tiq u e  de c e lte  b ranche 
de l'in d u s trie  du b â tim en t. F inale
m ent on  a rriv a it à  fonder, sous les 
aspects de la  p o litique  d 'h ab ita tio n  
e t com m unale, des en trep rise s  de  con
struction , p ou r la  p lu p a rt com m e 
soc ié tés anonym es ou  à  resp o n sab ilité  
lim itée. De nos jo u rs  to u te s  ces form es 
d 'o rg an isa tio n  se font m u tuellem en t 
u n e  concurrence  réelle . A y an t exam iné 
les bases ju rid iques, la  s truc tu re , l'im 
portance  re la tive  e t le s  m odes d 'a p p o rt 
de cap itau x  des co o p éra tiv es d 'h a b ita 
tion  e t de  co nstruction  l 'a u te u r  résum e 
les tâches essen tie lles de  ce tte  branche. 
L 'au teu r finit son  a rtic le  p a r  une 
co yun tu ra l y  analiza la s  cond ic iones de 
d escrip tion  d é ta illée  de  l'e ffec tif  ac tu e l 
des logem ents, de la  q u o te -p a rt des 
constructions nouvelles , des m éthodes 
de financem ent ainsi q u e  d 'u n e  p ro 
gnose du développem ent futur.

R esum en: L a s  s o c i e d a d e s  d e  
v i v i e n d a s  d e  u t i l i d a d  p ú 
b l i c a .  P ara la s  soc iedades de v iv ien 
das de u tilidad  púb lica, «jue fueron 
c read as p rim eram en te  a  m ediados del 
siglo pasado , la  co o p era tiv a  so lam ente 
poco a poco llegó a  se r  la  típica 
form a de  o rgan ización . A l fin se 
fundaron  sociedades de  construcción  
de v iv iendas, gen era lm en te  como so
c iedades anónim as o soc iedades de re 
sponsab ilidad  lim itada, b a jo  el aspecto 
de u n a  po lítica  de v iv ien d a  com unal. 
Todas es tas  form as de  em presa  se en
cu en tran  h o y  en u n a  m u tu a  lu d ia  de 
com petencia . D espués de h ab er exam i
n ado  la s  bases legales , la  estru c tu ra , 
así como la  acostum brada p rocuración  
de cap ita les  de la s  soc iedades de 
v iv ien d as de u tilid ad  púb lica, el a r tí
culo se  ocupa en  la s  funciones esen
c ia les  de es te  ram o económ ico, o sean; 
la  construcción  de v iv ien d as , la  ad
m in istrac ión  de las hab itac io n es y  la 
ayu d a  a o tro s co n tra tis tas . H abiendo 
hecho u n  analls is de la s  h ab itac iones 
ex is te n te s  y  de los m étodos de finan
ciación, el au to r  se ñ a la  las p ersp ec
tiv as  del fu tu ro  desarro llo .
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